
AKKREDITIERUNGSBEDINGUNGEN 

für Fotograf:innen & Videograf:innen 

AFC Düsseldorf Panther 1978 e.V. 

Stand: 04/2026 

Der AFC Düsseldorf Panther 1978 e.V. gewährt Fotograf:innen und Videograf:innen Zugang zu Spielen 

und Veranstaltungen des Vereins ausschließlich unter den folgenden Bedingungen: 

1. Geltungsbereich 

Diese Akkreditierungsbedingungen gelten für alle fotografischen und videografischen Tätigkeiten im 

Rahmen von Veranstaltungen des AFC Düsseldorf Panther 1978 e.V. 

Mit der Akkreditierung erkennt der/die Fotograf:in bzw. Videograf:in diese Bedingungen verbindlich an. 

2. Stadionordnung 

Es gilt die jeweils aktuelle Stadionordnung der entsprechenden Spielstätte. 

Diese ist jederzeit einzuhalten. 

3. Kennzeichnungspflicht 

• Während der gesamten Veranstaltung ist die vom Verein ausgegebene Kennzeichnung (z. B. 

Weste, Lanyard,…) gut sichtbar zu tragen. 

• Die Kennzeichnung wird am Einlass ausgegeben und ist beim Verlassen des Stadions 

unaufgefordert zurückzugeben. 

• Bei Nichtabgabe wird eine Gebühr in Höhe von 20,00 € erhoben. 

4. Verhalten & Zutrittsbereiche 

• Den Anweisungen des Vereins, insbesondere des Medienpersonals, ist jederzeit Folge zu leisten. 



• Der Zugang zu Spielfeld, Teamzonen, Spielereingängen, Kabinen sowie anderen gesperrten 

Bereichen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. 

• Ohne Genehmigung dürfen ausschließlich freigegebene bzw. öffentlich zugängliche Bereiche 

genutzt werden. 

5. Nutzung des Materials 

Das im Rahmen der Veranstaltung erstellte Foto- und/oder Videomaterial darf ausschließlich zu 

redaktionellen Zwecken verwendet werden, insbesondere in: 

• Printmedien (z. B. Zeitungen, Magazine) 

• Online-Medien (z. B. Webseiten, Blogs, Galerien) 

• Sozialen Netzwerken (z. B. Instagram, Facebook, TikTok, X) 

6. Bereitstellung von Material 

Das entstandene Material ist dem Verein innerhalb von drei (3) Tagen nach der Veranstaltung in Form 

eines Download-Links (z. B. WeTransfer, Dropbox, Google Drive) zur Verfügung zu stellen. 

Der Versand erfolgt an: media@duesseldorfpanther.de 

7. Nutzungsrechte des Vereins 

• Für bereitgestelltes Material wird dem AFC Düsseldorf Panther 1978 e.V. eine räumlich und 

zeitlich unbeschränkte, unentgeltliche Nutzungslizenz für redaktionelle Zwecke eingeräumt. 

• Dies umfasst insbesondere die Nutzung für: 

◦ Vereinskommunikation 

◦ Pressearbeit 

◦ Social Media 

◦ Website 

• Eine Weitergabe an Medienpartner zur redaktionellen Nutzung ist zulässig. 

• Der Verein ist berechtigt, das Material zur jeweiligen Verwendung anzupassen (z. B. Beschnitt, 

Farbkorrektur, Freistellung). 

8. Eigene Nutzung & Weitergabe 

• Eine Weitergabe des Materials an Dritte zu redaktionellen Zwecken ist zulässig (auch gegen 

Honorar). 



• Jede darüber hinausgehende kommerzielle Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des Vereins. 

9. Urheber- & Persönlichkeitsrechte 

• Der/die Fotograf:in bzw. Videograf:in versichert, dass alle Inhalte frei von Rechten Dritter sind. 

• Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen sind zu wahren. 

10. Akkreditierungsentzug 

Bei Verstößen gegen diese Bedingungen kann die Akkreditierung jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen entzogen werden. 

Der Verein behält sich darüber hinaus rechtliche Schritte vor. 

11. Haftung 

• Der Aufenthalt im Stadion und insbesondere in Spielfeldnähe erfolgt auf eigene Gefahr. 

• Der Verein haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

• Es ist stets ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Spielfeld einzuhalten. 

• Liegende oder sitzende Positionen im Bereich des Spielfeldrands sind untersagt. 

12. Datenschutz 

Die im Rahmen der Akkreditierung erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 

Organisation und Durchführung der Medienarbeit verwendet und gemäß den geltenden 

Datenschutzbestimmungen verarbeitet. 

13. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Akkreditierungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

Anstelle der unwirksamen Regelung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck 

am nächsten kommt.


